
Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer

Beschluss-Nr. B-1 37/2026

(DS-41 1 .1/2026)

vom: 30.04.2026

Der geprüfte Jahresabschluss 2024, mit seinen Anlagen, durch den
Hauptverwaltungsbeamten, festgestellt am 25.02.2026 wird gemäß § 8O Abs. 4 BbgKVerf
durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Vorschrift bezieht sich auf die für das

prüfgegenständliche Haushaltsjahr geltende Fassung der BbgKVerf.

Aufgrund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg waren O Mitglieder
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

W. Geppert
tzender der Gemeindevertretung Bürgermeister
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Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 23

davon anwesend: 22

Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 3 Stimmenthaltungen: O


